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Anordnung 
über die Ausstellung von Berufsausvveisen 

für das Veranstaltungswesen.

Vom 23. Dezember 1964

Im Einvernehmen 'mit dem Minister der Finanzen, 
dem Minister der Justiz und dem Vorsitzenden des 
Staatlichen Rundfunkkomitees sowie in Übereinstim
mung mit dem Zentralvorstand der Gewerkschaft 
Kunst wird folgendes angeordnet:

§ 1
Ausweispflicht

(1) Für jede entgeltliche haupt- oder nebenberufliche 
künstlerische Tätigkeit (Anlagen 1 und 2) innerhalb des 
Veranstaltungswesens, einschließlich des Zirkus, Va
rietes, Kabaretts, des Rundfunks, des Fernsehens und 
der Schallplattenproduktion, ist ein Berufsausweis oder 
ein anderer Ausweis nach dieser Anordnung erforder
lich, und zwar unabhängig davon, ob die Veranstaltung 
öffentlich oder nicht öffentlich ist.

(2) Ausgenommen von der Verpflichtung nach Abs. 1 
ist die Betätigung von Laien innerhalb des künstleri
schen Volksschaffens einschließlich der Bewegung der 
Jungen Talente, wenn sie neben ihrem Hauptberuf 
künstlerisch wirken und für ihre Tätigkeit nur eine 
Kostenerstattung erhalten.

§ 2
Bezirkskommissionen

(1) Durch die Stellvertreter der Vorsitzenden der 
Räte der Bezirke für Kultur sind Bezirkskommissionen 
für das Veranstaltungswesen zu bilden, die nach den 
Richtlinien der Kommission für das Veranstaltungs
wesen beim Ministerium für Kultur arbeiten.*

* Zur Zeit gilt die Richtlinie vom 9. Dezember 1963 lt. „Verfü
gungen und Mitteilungen des Ministeriums für Kuitur“ 
Nr. 1/1964.

(2) Die Bezirkskommission besteht aus:

a) einem Vertreter des Rates des Bezirkes, Abteilung 
Kultur, als Vorsitzenden,

b) einem Vertreter des Bezirksvorstandes der Ge
werkschaft Kunst,

c) einem Vertreter der volkseigenen Konzert- und 
Gastspieldirektion,

d) 7 stimmberechtigten Fachberatern, die vom 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Be
zirkes in Übereinstimmung mit dem Bezirksvor
stand der Gewerkschaft Kunst berufen werden 
und Persönlichkeiten sind, die sich durch hohe 
künstlerische Leistungen auszeichnen.

(3) Die Kommissionen mehrerer Bezirke können von 
den beteiligten Räten zu einer gemeinsamen Bezirks
kommission für das Veranstaltungswesen zusammen
geschlossen werden.

(4) Die Mitglieder der Bezirkskommission sind be
rechtigt und verpflichtet, die Einhaltung dieser Anord
nung innerhalb ihres Bezirkes zu kontrollieren.

§3

Kommission für das Veranstaliungswesen beim 
Ministerium für Kultur

(1) Beim Ministerium für Kultur wird eine Kommis
sion für das Veranstaltungswesen gebildet, deren Mit
glieder und Fachberater der zuständige Stellvertreter 
des Ministers für Kultur in Übereinstimmung mit dem 
Zentralvorstand der Gewerkschaft Kunst beruft oder 
abberuft.

(2) Die Kommission für das Veranstaltungswesen 
beim Ministerium für Kultur setzt sich zusammen aus:

a) 2 Vertretern des Ministeriums für Kultur, von 
denen einer den Vorsitz führt,

b) einem ständigen Sekretär,


